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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der BW, Adresse, vertreten durch wtm-

maass Steuerberatungs- GmbH, 4020 Linz, Breitwiesergutstraße 23-25, vom 11. Oktober 2006 

gegen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Stadt vom 5. Oktober 2006 betreffend 

Nachsicht gemäß § 236 BAO betreffend Stundungszinsen für das Jahr 2005 und 2006 ent-

schieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben.  

Dem Antrag der BW auf Nachsicht der Stundungszinsen für 2005 in der Höhe von 

€ 198,50 und für 2006 in der Höhe von € 622,48 wird stattgegeben. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheiden vom 9. März 2005 und vom 10. April 2006 wurden der BW Stundungszinsen in 

Höhe von € 198,50 bzw. € 622,48 vorgeschrieben.  

Mit Schreiben vom 10. Mai 2006 beantragte die BW durch ihren ausgewiesenen Vertreter die 

Nachsicht der Stundungszinsen für diese Jahre in Höhe von gesamt € 820,98, da die Bezahl-

ung dieses Betrages für die BW eine Unbilligkeit bedeute. Die BW habe trotz ihrer schwierigen 

finanziellen Situation die vereinbarten monatlichen Raten pünktlich bezahlt und sei an einer 

Tilgung ihres Abgabenrückstandes interessiert. Durch die Stundungszinsen werde dieser 

Rückstand aber immer wieder erheblich erhöht und es werde dadurch der mühsam aufge-

brachte Rückzahlungsbetrag zum Teil wieder aufgehoben. 
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Die BW habe neben einer geringfügigen Beschäftigung eine selbständige Tätigkeit in kleinem 

Umfang aufgenommen, die sie neben der Betreuung ihrer Kinder ausüben könne. Die Ein-

künfte seien eher gering und von diesen seien noch die monatlichen Raten abzuzweigen. 

Mit Bescheid vom 5. Oktober 2006 wurde der Antrag der BW vom FA abgewiesen, da die BW 

keine hinreichenden Gründe für eine sachliche oder persönliche Unbilligkeit dargelegt habe. 

Eine persönliche Unbilligkeit sei stets gegeben, wenn die Einhebung der Abgaben die Existenz 

der Abgabepflichtigen oder ihrer Familie gefährde. In der Gesamtbetrachtung der 

Veranlagungsakten sowie des entsprechenden Abgabenkontos sei sehr wohl ein Spielraum 

hinsichtlich des Abbaues des derzeit offenen Abgabenrückstandes trotz Stundungszinsen 

gegeben. 

Gegen diesen Bescheid erhob die BW durch ihren ausgewiesenen Vertreter fristgerecht 

Berufung und führte dazu im Wesentlichen aus, dass die BW sich von ihrem Lebenspartner 

getrennt habe und Alleinerzieherin von zwei Kindern sei. Dadurch hätten sich ihre finanziellen 

Verhältnisse nochmals verschlechtert und es könne durchaus davon ausgegangen werden, 

dass die Existenz der BW und ihrer Familie gefährdet sei und der Betrag von € 820,98 für die 

Familie eine Belastung bedeute, die derzeit nicht zu verkraften wäre. 

In der Folge forderte das FA die BW zur Darstellung der derzeitigen finanziellen Lage unter 

Beibringung von Nachweisen auf. 

Dies erfolgte mit Schreiben vom 18. Dezember 2006, in dem dargestellt wurde, dass die BW 

aus einer geringfügigen Beschäftigung einen Monatsbezug von € 442,80 erhalte. Aus der 

gewerblichen Tätigkeit lägen laut Saldenliste für den Zeitraum Jänner bis September 2006 

lägen Betriebseinnahmen von ca. € 10.900,00 und Kosten (ohne AfA und andere Abschluss-

buchungen) von rund 3.300,00 und somit ein Überschuss von rd. € 7.600,00. In dieser 

Saldenliste waren auch Privatentnahmen von rd. € 4.100,00 ausgewiesen. 

Dem gegenüber bestünden Fixkosten für Miete, Unterbringung/Ausbildung der Tochter und 

Ratenzahlungen beim FA und der SV der gewerblichen Wirtschaft in Höhe von rd. € 1.100,00 

pro Monat ohne die notwendigen Ausgaben für den Lebensunterhalt. Es existiere keinerlei 

finanzieller Spielraum. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 28. Dezember 2006 wies das FA die Berufung als unbe-

gründet ab und führte dazu aus, dass die eingewendete persönliche Unbilligkeit aufgrund der 

monatlichen Kosten sowie der Einkünfte von € 442,00 und der Privatentnahmen von 

€ 4.100,00 bei einem monatlichen Umsatzes von € 11.000,00 ein Betrag von rd. € 3.100,00 

zuzüglich der Kinderbeihilfe verblieben. Daher sei durch die Stundungszinsen keine Existenz-
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gefährdung gegeben, zumal die Möglichkeit bestehe diese Zinsen in Form von Raten zu ent-

richten. Auch würden in den Folgejahren ebenfalls Zinsen anfallen. 

Die BW beantrage darauf durch ihren ausgewiesenen Vertreter fristgerecht die Vorlage der 

Berufung zur Entscheidung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz und wies dabei 

nochmals darauf hin, dass die Saldenliste die Werte von Jänner bis September 2006 umfassen 

würden. 

In der Vorlage an den UFS führte das FA an, dass die Nachsicht nicht den geringsten 

Sanierungseffekt haben würde, wenn sich die Tätigkeit nur auf den September 2006 

beschränkt haben sollte. 

Der UFS hat dazu erwogen: 

Der nachfolgend dargestellte Sachverhalt gründet sich auf den Inhalt der Verwaltungsakten 

der BW sowie der A KEG und ist – soweit im Folgenden nichts anderes ausgeführt wird, von 

den Parteien unbestritten. 

Die BW war seit 1996 Gesellschafterin der A KEG und erhielt als solche Gewinnanteile aus 

dieser Gesellschaft. Weiterer Gesellschafter war der damalige Lebensgefährte der BW. 

Im Jahr 2002 erfolgte eine außergerichtliche Sanierung der A KEG. Der anteilige 

Sanierungsgewinn wurde nach durchgeführtem Rechtsmittelverfahren bei der A KEG bei der 

Einkommensteuerveranlagung 2002 der BW berücksichtigt. 

Die Veranlagung der A KEG für 2002 erfolgte 2004. Auf Basis der der BW zuzurechnenden 

Einkunftsanteilen wurde die Einkommensteuer der BW für 2002 in Höhe von € 3.3.47,50 

festgesetzt. 

Die Veranlagung der A KEG für 2003 erfolgte 2005. Auf Basis der der BW zuzurechnenden 

Einkunftsanteilen wurde die Einkommensteuer der BW für 2003 in Höhe von € 3.868,20 

festgesetzt. 

Die A KEG stellte mit 31. März 2004 ihre Tätigkeit ein, der Lebensgefährte der BW war ab 

diesem Zeitpunkt mit neuen Partnern in einer GmbH tätig. 

Die BW erzielte im Jahr 2004 keine Einkünfte und im Jahr 2005 Einkünfte aus einer nicht-

selbständigen Tätigkeit in Höhe von € 3803,00 

Aus diesen Gewinnanteilen der A KEG für die Jahre bis 2003 haftete im Jahr 2005 ein 

Steuerbetrag von rd. € 12.000,00 bei der BW aus. Die BW schloss mit dem FA eine 

Ratenvereinbarung ab, nach der Sie monatlich einen Betrag von € 100,00 zur Abdeckung der 

Steuerschulden an das FA abführte. 
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Mit Datum vom 9. März 2005 wurden der BW Stundungszinsen in Höhe von € 198,50 vorge-

schrieben. 

Mit Februar 2006 nahm die BW neben der nichtselbständigen Tätigkeit eine gewerbliche 

Tätigkeit als Schreibbüro auf. 

Mit Datum vom 10. April 2006 wurden der BW Stundungszinsen in Höhe von € 622,48 vorge-

schrieben. 

Die BW erwirtschaftete in den Monaten Jänner bis September 2006 neben nichtselbständigen 

Einkünften von rd. € 440,00 pro Monat Einkünfte aus dem Schreibbüro von rd. € 7.600,00 

(gesamt sohin rd. € 11.500,00) zuzüglich der ihr zustehenden Transferleistungen (Familien-

beihilfe) Dem standen in diesen Monaten Fixkosten von rund 9.900,00 gegenüber, wobei 

Lebenshaltungskosten noch nicht berücksichtigt sind. 

Der UFS folgt bei der Darstellung der Einkünfte aus dem Schreibbüro den Darstellungen der 

BW, wonach es sich bei den vorgelegten Salden – entgegen der Bezeichnung in der vorge-

legten Saldenliste, der das FA gefolgt ist – nicht um die Ergebnisse und Entnahmen des 

Monates September 2006 handelt, sondern um die Umsätze, Einkünfte und Entnahmen des 

Zeitraumes Jänner 2006 bis September 2006.  

Dies entspricht nicht nur dem Inhalt des vom Vertreter der BW bei der Vorlage der Saldenliste 

beigelegten Begleitschreibens. Es erschiene dem UFS auch unlogisch, dass eine Steuer-

pflichtige, die diese Schreibarbeiten neben einer nichtselbstständigen Tätigkeit und neben der 

Betreuung zweier kleiner Kinder erledigt, aus einem Schreibbüro binnen einem Monat einen 

Umsatz von mehr als € 10.000,00 erzielen kann. 

Die BW ist Alleinerzieherin von zwei Kindern und erhält von ihrem ehemaligen Lebens-

gefährten keine Unterstützung für die Kinder. Dieser ist derzeit ohne Beschäftigung. 

Die BW verfügt über kein Vermögen. 

In rechtlicher Hinsicht ist zum gegenständlichen Verfahren Folgendes auszuführen: 

Gemäß § 236 Abs. 1 BAO können fällige Abgaben auf Antrag des Abgabepflichtigen ganz oder 

zum Teil durch Abschreibung nachgesehen werden, wenn ihre Einhebung nach der Lage des 

Falles unbillig wäre. 

Gemäß § 236 Abs. 2 BAO gilt dies sinngemäß für bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten, 

sofern der Antrag binnen fünf Jahren nach Ablauf des Jahres erfolgt, in dem die Abgabe 

entrichtet wurde. 

Strittig ist im gegenständlichen Fall zunächst die Frage, ob durch die Entrichtung der 

Stundungszinsen eine persönliche Unbilligkeit für die BW vorliegen würde. 
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Diese persönliche Unbilligkeit ergibt sich aus der wirtschaftlichen Situation des Antragstellers, 

wobei die Vermögens- und Einkommensverhältnisse zum Zeitpunkt der Entscheidung über das 

Ansuchen von Bedeutung sind. 

Unbillig wäre die Einhebung, wenn ein wirtschaftliches Missverhältnis zwischen der Einhebung 

der Abgabe und den im Bereich des Abgabepflichtigen entstehenden Nachteils vorliegen 

würde, wobei zB die Gefährdung der Familie ein derartiges Missverhältnis darstellen würde. 

Der UFS ist im Hinblick auf die oben dargestellte Situation der BW der Ansicht, dass in der 

Vorschreibung der streitgegenständlichen Stundungszinsen ein derartiges Missverhältnis 

vorliegen würde. 

Die BW hat in den ersten neun Monaten außerhalb der ihr für ihre Kinder zustehenden 

Transferleistungen einen Überhang der Einnahmen über die fixen Kosten von ca. € 1600,00 

erwirtschaftet. Als Alleinerzieherin mit zwei kleinen Kindern ist sie auch in einer Ausweitung 

dieser Tätigkeit derzeit limitiert. Die Vorschreibung der in Frage stehenden Stundungszinsen 

würde bei der derzeitigen Situation der BW selbst diesen Überhang der Einnahmen deutlich 

verringern und eine wirtschaftliche Gefährdung der Familie der BW darstellen. 

Der UFS geht daher bei dieser Sachlage von einer persönlichen Unbilligkeit im Sinne des § 236 

BAO aus. 

Weiters erscheint es dem UFS aus Billigkeitserwägungen angebracht, die in Frage stehenden 

Zinsen in Höhe von gesamt € 820,98 nachzusehen, auch wenn damit eine Ungleichbe-

handlung gegenüber anderen Steuerpflichtigen, die Abgabenschuldigkeiten gestundet er-

halten, eintritt. 

Dies begründet sich insbesondere im bisherigen steuerlichen Verhalten der BW, die versucht 

ihre abgabenrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, obwohl dies trotz einer wirtschaftlich 

schwierigen Situation und der geringen Einkünfte eine hohe Belastung für die BW bedeutet. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass die in Frage stehenden Abgabenschuldigkeiten aus einem 

Unternehmen resultierten, das im Jahr 2002 durch einen außergerichtlichen Ausgleich saniert 

werden musste und dessen Geschäftsgrundlagen – sofern nach diesem Ausgleich solche 

überhaupt noch nachhaltig vorhanden gewesen sein sollten – dem Lebensgefährten der BW 

zugewachsen sind, der in diesem Bereich mit neuen Partnern weitergearbeitet hat. Wirtschaft-

liche Vorteile aus dieser Tätigkeit sind für die BW bei dieser Ausgangslage wohl nicht zu er-

warten. 

Der UFS kann sich bei dieser Ausgangslage dem Argument des FA nicht anschließen, dass 

eine Abstattung dieser Stundungszinsen ohnedies in Raten möglich wäre. Bei der derzeit 

bestehenden persönlichen und wirtschaftlichen Situation der BW erscheint eine Erhöhung der 
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finanziellen Belastung nur unter weiteren unverhältnismäßigen persönlichen Belastungen 

möglich.  

Unter diesen Voraussetzungen erscheint dem UFS die Berücksichtigung der Interessen der 

Abgabepflichtigen gegenüber den Interessen des Fiskus an der Vorschreibung und 

Einbringung der in Frage stehenden Stundungszinsen bei der gegenwärtigen Situation der BW 

vorrangig zu sein, weswegen der Berufung stattzugeben war. 

Salzburg, am 31. Jänner 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


